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Signatur StAZH OS 25 (S. 244-246) 

Titel Verordnung des Obergerichtes betreffend den 
Befähigungsausweis für den Rechtsanwaltberuf. 

Ordnungsnummer  

Datum 17.10.1898 
 
[S. 244] § 1. Wer das Recht zur berufsmässigen Führung von Zivilprozessen, d. h. von 
Rechtsstreitigkeiten, über welche im ordentlichen oder im beschleunigten Verfahren 
entschieden werden muss, sowie zur Führung von Strafprozessen vor den 
zürcherischen Gerichten erlangen will, hat sich durch schriftliche Anmeldung beim 
Obergerichte um die Zulassung zur Fähigkeitsprüfung zu bewerben. 
Der Anmeldung sind beizulegen: eine kurze Darstellung des Studienganges und der 
bisherigen Tätigkeit des Bewerbers nebst den erforderlichen Ausweisen, sowie 
Zeugnisse von Heimat- und Wohnbehörden über Leumund und Handlungsfähigkeit. 
Ehefrauen haben die Zustimmung ihres Ehemannes für die künftige Ausübung des 
Anwaltsberufes beizubringen. 
Wer wünscht, dass ihm die Prüfung ganz oder teilweise erlassen werde, hat in seinem 
Anmeldungsschreiben darum nachzusuchen. 
§ 2. Das Obergericht beschliesst über die Zulassung der Bewerber zur 
Fähigkeitsprüfung. // [S. 245] 
§ 3. Die Prüfung besteht: 
a) in einem mündlichen Examen über die Kenntnis des eidgenössischen und des 

zürcherischen Rechtes in folgenden Materien: Privatrecht, Strafrecht, Zivilprozess 
und Strafprozess, Schuldbetreibung und Konkurs, Verfassungsrecht; 

b) in der schriftlichen Bearbeitung eines oder mehrerer praktischer Rechtsfälle aus 
einem der unter a) bezeichneten Rechtsgebiete. Dieselbe ist in Klausur 
vorzunehmen, wobei dem Kandidaten die Benutzung von Litteratur in beschränktem 
Umfange gestattet wird; 

c) in der Führung eines Zivilprozesses (Hauptverhandlung) vor erster und eines solchen 
vor zweiter Instanz. 

Zu der Führung der Probeprozesse wird der Kandidat nur zugelassen, wenn das 
mündliche und das schriftliche Examen befriedigend ausgefallen sind. 
§ 4. Der erstinstanzliche Probeprozess kann vor einem Bezirksgerichte des Kantons 
oder vor dem Handelsgericht geführt werden. Der Kandidat hat die 
Prüfungskommission zu Handen des betreffenden Gerichtes schriftlich von der 
Führung des Probeprozesses zu benachrichtigen. Das Obergericht kann den Bewerber 
anhalten, einen zweiten Prozess vor der ersten Instanz zu führen, wenn sich der erste 
als ungeeignet herausstellt; es entscheidet über die Zulässigkeit des angemeldeten 
zweitinstanzlichen Probeprozesses. Der Anwalt, der dem Kandidaten einen 
Probeprozess überträgt, hat das Recht, den Vortrag des Kandidaten zu ergänzen oder 
zu berichtigen. 
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§ 5. Zur Abnahme des Examens und der Probearbeit bestellt das Obergericht eine 
Kommission von 5 Mitgliedern, in welche es auch dem Obergerichte nicht angehörende 
Rechtskundige wählen kann. 
Die Prüfungskommission ist mit drei Mitgliedern genügend besetzt. 
Es können im mündlichen Examen auch zwei Kandidaten miteinander geprüft werden. 
§ 6. Die Prüfungskommission sowol als die erstinstanzliche Gerichtsstelle, bei welcher 
der Kandidat den Probeprozess geführt hat, haben dem Obergerichte Bericht zu 
erstatten und erstere hat zugleich einen Antrag über die Erteilung des 
Fähigkeitszeugnisses vorzulegen. // [S. 246] 
§ 7. Wer die Prüfung mit Erfolg bestanden hat oder wer auf Grund des § 4 des 
Gesetzes betreffend die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes unter Erlass der Prüfung 
für befähigt erklärt wird, erhält vom Obergerichte das Fähigkeitszeugnis zur 
berufsmässigen Führung von Zivil- und Strafprozessen vor den zürcherischen 
Gerichten. 
§ 8. Bewerber, welche die Prüfung nicht in befriedigender Weise bestehen, können sich 
frühestens nach Verfluss eines Jahres zur Wiederholung derselben anmelden. 
§ 9. Die nicht dem Obergerichte angehörenden Mitglieder der Prüfungskommission 
beziehen für ihre Mitwirkung bei einer Prüfung eine Entschädigung von 15 Franken. 
Der Kandidat hat die Kosten der Prüfung zu bezahlen. 
Für den Beschluss über die Erteilung des Fähigkeitszeugnisses wird eine Staatsgebühr 
im Sinne des § 1181 Ziff. 4 des Gesetzes betr. die Rechtspflege bezogen. 
§ 10. Diese Verordnung tritt mit der Genehmigung durch den Kantonsrat in Kraft. 
 
Zürich, den 17. Oktober 1898. 
 
Im Namen des Obergerichtes, 
Der Präsident: 
Kronauer. 
Der Obergerichtsschreiber: 
Dr. Schoch. 
 
Der Kantonsrat hat am 17. Oktober 1898 vorstehende Verordnung unter Vorbehalt 
einer in der obigen Fassung berücksichtigten Abänderung genehmigt. 
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